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2. Änderung
Bebauungsplan «Lerchenberg»

     

Lerchenberg

Kirchweg

Inneres Reis

Whs

Whs

Whs

W
hs

Whs

Whs

Büro

Btrg

Wkst

WBtrg

Gar

GarGar

Gar

Gar

Gar

Gar

Ust

Klärwk

Kl
är

wk

Schr

Schr

Sch
r

Schr

Schr

Schu

Sch
u

Schu

Schr-St

Wirtg

Wirtg
Wirtg

Wirtg

Wirtg

Wirtg

Wirtg

Wirtg

Wirtg Wirtg

W
irtg

W
irtg

Wirtg

W
irtg

W
W

g

7

8

19

17

7

14

9

1

3

6

8

2

1

1
12

15

18

5

GFHW

A

A
A

A

A

A

A

A

A

Gr

Gr
Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

GFGI

GFLF

GFLF

GFLF

W
eg

Weg

Weg

Weg

W
eg

WaT

S

S

29

30

63

63/2

63/3

64/1

65
67/1

67/2

70

74

76

77

78

78/1

78/2

81

81/1

84

85

86

86/1

87/2

88

90

92

93

94

95

96

98

100
101/1

101/2

102

104

105

106

108/1

108/2

10
8/
3

109

110

111

111/1 112
116/1116/2

116/5

116/6

219

224

224/1

225

226

227

276/1

277

116

B312

Hü
le

ng
as

se

Brühlwiesen

Wilsinger Straße
B312

Whs

Whs

WhsWh
s

Whs

Whs

Whs

Whs
Whs

Gast

Btrg

Lagg

W
Ghs

Gar

Gar
Gar

Gar

Gar

Gar

Gar Ga
r

Ga
r

Ga
r

WC
Schr

Schr

Schu

Schu

Schu

Sc
hu

Sc
hu

Wirtg

Wirtg

2

14

3

21

12

16

15

4

39

16

1

18

41

4

8/7

8/8

24
25

28

35
35/1

62

64

88/188/2

89

116/3

116/7154/15

H/B = 700.0 x 415.0  (0.291 m²)

0m 10m 20m 30m 40m 50m

KÜNSTER Dipl.-Ing.
Clemens Künster
Regierungsbaumeister
Freier Architekt
und Stadtplaner SRL

Bismarckstraße 25
72764 Reutlingen
Tel  07121 9499-50
Fax 07121 9499-530
www.kuenster.de
mail@kuenster.de

Architektur und 
Stadtplanung

G1

Gemeinde
Pfronstetten
Gemarkung
Pfronstetten

Grünordnungsplan

«Lerchenberg -
  Erweiterung und
  Neufassung 2016»

M 1:1.000

UT 0801 21.11.2017

1010 Flurstücksnummer
Bestehende Grundstücksgrenzen
Bestehende Gebäude

Vorhandene Gehölze
entsprechend Geländeaufnahme

NutzungsangabenA

Whs

Sonstige Darstellungen:

Versorgungsleitungen, oberirdisch

Versorgungsleitungen, unterirdisch

Geltungsbereiche bestehender und
angrenzender Bebauungspläne 

Höhenlinien734

Nachrichtliche Übernahme
§ 30 Biotope (BNatSchG)
(Datenabruf 11.08.2015)

N

S

OW

Aufschüttungen und Abgrabungen:
Aufschüttungen und Abgrabungen müssen in 
den Bauvorlageplänen auf Normalnull bezogen 
dargestellt werden und sind grundsätzlich auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Geländever-
änderungen an den Grundstücksgrenzen müs-
sen sich an das Nachbargrundstück anpassen 
und sind gegenseitigem Einvernehmen mit den 
Nachbarn durchzuführen.

Hinweise:

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft nach 
§ 9 (1) 20 BauGB:

In den Bebauungsplan zu übernehmende
Darstellungen:

Maßnahme 2: Flächen für die Abwasserbesei-
tigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser aus 
dem GE2
Das anfallende, nicht verunreinigte Niederschlags-
wasser der Dach- und Hofflächen muss getrennt 
vom übrigen Schmutzwasser auf dem eigenen 
Grundstück zur Versickerung gebracht werden 
(Mulden oder Flächenversickerung). Der Grund-
stückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
angrenzende Grundstücke nicht beeinträchtigt 
werden. Die Entwässerung der Baugrundstücke 
ist in den Bauplänen darzustellen. Sollte eine 
Entwässerung auf dem eigenen Grundstück nicht 
möglich sein, (der Nachweis ist zu erbringen) 
kann die Entwässerung über die bestehenden 
Mischwasserkanäle erfolgen.
Maßnahme 3: Baufeldräumung
Vor Beginn der Bauarbeiten muss über eine Kon-
trolle durch eine fachkompetente Person sicher-
gestellt werden, dass sich dort keine Nistgelegen-
heiten besonders geschützter Arten befinden. Die 
Entfernung von Gehölzen darf nur außerhalb der 
Brutzeit von Vögeln im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar erfolgen. Ein Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNat
SchG stellt nach § 69 BNatSchG eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit Bußgeld belegt wird.
Maßnahme 4: Bodenschutz
Mutterboden ist getrennt zwischen zu lagern und 
für die Gestaltung der Außenanlagen einzusetzen. 
Überschüssiger Mutterboden muss auf Oberbo-
dendeponien gebracht werden. Beim Auf- und 
Abtrag von Rohboden ist ein Massenausgleich 
anzustreben.
Maßnahme 5: PKW-Stellplätze
PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen 
Materialien (z.B. Rasengitter, Schotterrasen, 
Rasenfugenpflaster) herzustellen.

Maßnahme 1: Flächen für die Abwasserbesei-
tigung, einschließlich der Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser aus 
dem GE1
Innerhalb der gekennzeichneten Flächen im Sü-
den des Flurstücks 95, ist eine langgezogene Ge-
ländemulde auszuheben und mit ca. 0,3m Ober-
boden anzudecken. Diese Geländemulde hat auf 
ihrer Sohle wechselnde Hoch- und Tiefpunkte so 
dass einzelne Versickerungsmulden entstehen, 
von denen das Wasser zur jeweils nächsten Mul-
de überlaufen kann. Auf den Versickerungsflä-
chen ist Feuchtwiesensaatgut auszubringen 
(Pflanzgebot 3). Um die Funktion dieser Versicke-
rungsflächen langfristig zu gewährleisten, ist die 
Vegetation in den Versickerungsmulden 1 mal 
jährlich zu mähen. Das Mähgut ist abzutranspor-
tieren. Auf den übrigen im Lageplan dargestellten 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft sind die Pflanzgebote 1 
und 2 umzusetzen.

M1

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
nach § 9 (1) 25a BauGB:

Pflanzgebot 3 Feuchtwiesensaatgut:
Innerhalb der Versickerungsmulden ist lokales, 
kräuterreiches Saatgut für feuchte Standorte 
einzusäen.

Pflanzgebot 2 Feldgehölze: 
An den gekennzeichneten Stellen sind gebiets-
heimische Sträucher der Pflanzenliste 2 zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die einzel-
nen Pflanzflächen müssen jeweils eine Mindest-
größe von 50 m² aufweisen.

Pflanzgebot 1 Laubbäume: 
An den gekennzeichneten Stellen sind gebiets-
heimische Laubbäume der Pflanzenliste 1 mit 
mindestens 18/20 cm Stammumfang zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten.

Maßnahme 6: Ersatz einer Brutstätte des 
Haussperlings
Vor dem Abbruch des Gebäudes Brühlwiesen 10 
muss an einem Gebäude im südlichen Bereich bei 
den bereits bestehenden Schuppen ein Nischen-
brüterkasten angebracht werden.
Maßnahme 7: Ersatz von Nahrungsflächen für 
Vogelarten
Für den Verlust von Nahrungsflächen geschützter 
Vorgelarten sind sämtliche Grünflächen außerhalb 
der erforderlichen Versickerungsmulden (gestri-
chelte Linien im Lageplan) und Pflanzgebots-
flächen innerhalb der Maßnahme 1 mit arten-
reichen Blühmischungen aus autochthonem Saat-
gut mit Blühmischungen für mehrjährige Ruderal-
vegetation bzw. sogenannte Buntbrachen einzu-
säen. Eine Mahd sollte nur im Herbst abschnitts-
weise erfolgen, sodass immer Reststrukturen 
vorhanden sind. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht 
unterschreiten. Das Mähgut ist abzutransportie-
ren. Die räumliche Darstellung erfolgt über die 
Maßnahme 1.

In die Örtlichen Bauvorschriften zu überneh-
mende Darstellungen:

Belagsflächen / Freiflächen:
Die befestigten Grundstücksflächen sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Die Freiflächen 
zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und 
den baulichen Anlagen sind zu begrünen, so-
fern sie nicht zur Gebäudeerschließung benötigt 
werden. Bei der Bepflanzung sind überwiegend 
gebietsheimische Gehölze zu verwenden.
Erdaushub:
Der Erdaushub aus der Baugrube ist auf dem 
Baugrundstück gleichmäßig und in Anpassung 
an das Nachbargrundstück einzubringen. Hu-
moser Oberboden und Unterboden sind von 
einander getrennt auszubauen, zu lagern und 
entsprechend dem Bauvorhaben wieder einzu-
bauen. Der Bodenaushub ist so weit wie mög-
lich auf dem Grundstück gleichmäßig und an die 
Nachbargrundstücke angepasst einzubringen. 
Fallen große Mengen Bodenaushub an oder 
solcher, der sich nicht zum Massenausgleich 
eignet (zum Beispiel felsiges Material), so ist 
eine Wiederverwertung auf anderen Flächen vor
einer Deponierung zu prüfen. Zur Auffüllung ist 
ausschließlich natürlich anstehendes oder be-
reits verwendetes nicht verunreinigtes Boden-
material zugelassen. Die Auffüllung darf nur mit 
Materialien erfolgen, bei denen gewährleistet 
ist, dass sie unbelastet sind

Die Hinweise sind dem schriftlichen Teil des 
Bebauungsplans oder dem Umweltbericht zu 
entnehmen.

AP17
Rechteck

AP17
Schreibmaschinentext
22.11.2017

AP17
Schreibmaschinentext


	2 [GrŸnordnungsplan]
	Ansichtsbereich-3




